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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1997

Norm

ABGB §1293

ABGB §1295 Ia2

OrgHG §1

OrgHG §5

WRG §31

Rechtssatz

Muß der Bund im Wege notstandspolizeilicher Maßnahmen infolge Nichterfüllung der Gefahrenbeseitigungsp8icht

durch den Verursacher und Verp8ichteten nach § 31 WRG die diesen nach dem Gesetz tre9ende P8icht übernehmen

und sind ihm hiefür Kosten erwachsen, die infolge der Vermögensverhältnisse und Einkommensverhältnisse des oder

eines der solidarisch haftenden Verp8ichteten als uneinbringlich erscheinen, ist er unmittelbar Geschädigter, der

diesen Schaden im Rahmen des Organhaftp8ichtgesetzes gegenüber seinen Organen geltend machen kann. Dieser

Schaden ist dann eingetreten, wenn feststeht, daß der Schaden wirksam und daher unabwendbar ist, also im

gegenständlichen Fall mit dem Kostenaufwand, ohne daß der Bund seinen Anspruch gegen die Verp8ichteten nach

dem Wasserrechtsgesetz zuerst hätte durchsetzen müssen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Verjährung.
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